
Beitragsordnung des SSC Leipzig gültig ab dem 01.01.2025

Der Jahresbeitrag ist ¼ jährlich zu zahlen. Die Beitragszahlung erfolgt per 
Lastschrifteinzugsverfahren jeweils zum Quartalsende.

Beiträge

Kinder (6 – 14 Jahre)   8,00 € pro Monat (96,00 € jährlich)

Jugendliche (15 – 18 Jahre) sowie Auszubildende
und Studenten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres   9,00 € pro Monat (108,00 € jährlich)

Passive Mitglieder   5,00 € pro Monat (60,00 € jährlich)

Rentner, Arbeitslose   8,00 € pro Monat (96,00 € jährlich)

Erwachsene 14,00 € pro Monat (168,00 € jährlich)

Kinder/Jugendliche und Auszubildende, deren Eltern beide Mitglieder im SSC Leipzig e.V. sind, 
brauchen bis zum Abschluss ihrer ersten Ausbildung, maximal jedoch bis zur Vollendung ihres 25. 
Lebensjahres keinen Beitrag entrichten.

Die Beendigung der Mitgliedschaft durch schriftliche Kündigung seitens des Mitglieds gegenüber 
dem Vorstand, kann nur am Ende eines Quartals mit Wirkung zum Ende des folgenden Quartals 
erfolgen.

Aufnahmegebühr

Eine Aufnahmegebühr zur Mitgliedschaft im SSC Leipzig e.V. wird derzeit nicht erhoben.

Leipzig, den 12.02.2025

gez. Stötzner  gez. Fischer
Vorsitzender stellv. Vorsitzende 


